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Aufnahmekriterien zur Mitgliedschaft der „Arbeitsgemeinschaft 

Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg“  

(AGFK-BW) 

Generelles Ziel der AGFK-BW ist es, den Fahrradverkehr in den Städten, Gemeinden und 

Landkreisen Baden-Württembergs systematisch zu fördern. Damit soll ein wesentlicher 

Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 

zum Umweltschutz, zur Gesundheitsförderung sowie zur Schaffung wohnlicher, zukunfts-

fähiger und lebendiger Städte und Gemeinden geleistet werden. 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft verstehen sich als Modellkommunen für eine 

zukunftsfähige, ökologisch und ökonomisch sinnvolle sowie stadt- und sozialverträgliche 

Mobilität und unterstützen alle fahrradfreundlichen Maßnahmen, die die Stadt, die 

Gemeinde oder den Landkreis als Lebensraum stärken. 

Kommunale Gebietskörperschaften können Mitglied in der AGFK-BW werden, wenn sie 

folgende Aufnahmekriterien erfüllen: 

1. Beschluss des zuständigen Gremiums der kommunalen Gebietskörperschaft, der 

AGFK-BW beitreten zu wollen und darauf hinzuwirken, die für die Auszeichnung 

„Fahrradfreundliche Stadt“, „Fahrradfreundliche Gemeinde“ oder 

„Fahrradfreundlicher Landkreis“ erforderlichen Voraussetzungen erfüllen zu wollen. 

2. Benennung eines festen Ansprechpartners für den Radverkehr nach außen. 

3. Bereitschaft zur Mitarbeit in der AGFK-BW (ideell und materiell). 

4. Bereitschaft zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge der AGFK-BW. 


